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Informationsblatt für Eltern und Erziehende 

über die Weitergabe von personenbezogenen Daten in Kinderschutzfällen 

 

Kinderschutz bedeutet Erkennen, Aufklären und Abwenden von Umständen, welche die Entwicklung eines 

Kindes oder Jugendlichen schwerwiegend gefährden können.  

Besteht bei einem Kind oder Jugendlichen in unserem Leistungsangebot der Verdacht, dass eine 

Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte, werden wir – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Leistungsangebots – handeln. In einem solchen Fall kann es notwendig werden, dass Daten des betroffenen 

Kindes oder der betroffenen Eltern oder Erziehenden an andere Personen außerhalb des Leistungsangebots 

weitergegeben werden. Wir dürfen Ihre Daten nur dann weitergeben, wenn ein Gesetz dies erlaubt. 

Eine zentrale Gesetzesvorschrift für die Beratung und Übermittlung von Informationen bei 

Kindeswohlgefährdung ist § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (abgekürzt: 

KKG). 

Werden uns Umstände bekannt, die auf das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung hindeuten, verpflichtet 

uns § 4 Absatz 1 KKG, die Situation zunächst mit Ihrem Kind und mit Ihnen als Eltern oder Erziehende zu 

besprechen. Dies dürfen wir allerdings nur tun, wenn hierdurch nicht der Schutz Ihres Kindes gefährdet wird. 

Wir versuchen dann mit Ihnen gemeinsam, die Gefahr für Ihr Kind abzuwenden. Auch das Jugendamt bietet 

in solchen Fällen Hilfe und Unterstützung für Familien und für Kinder und Jugendliche an. Sie können sich auch 

selbst direkt an das Jugendamt wenden. Gerne vermitteln wir Ihnen den Kontakt zu dem für Sie zuständigen 

Jugendamt.  

Da die Einschätzung, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, schwierig sein kann, erlaubt das Gesetz, dass 

wir uns von einer „insoweit erfahrene Fachkraft“ (auch Kinderschutzfachkraft genannt) beraten lassen (§ 4 

Absatz 2 KKG). Wir übermitteln der Kinderschutzfachkraft Ihre Daten ausschließlich in pseudonymisierter 

Form. Das heißt, dass der Name Ihres Kindes oder Ihrer Familie durch ein Pseudonym ersetzt wird, so dass 

Sie nicht identifiziert werden können.    

Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass: 

- eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und  

- wir die Kindeswohlgefährdung mit Ihnen gemeinsam nicht abwenden können und  

- die Hilfe des Jugendamtes notwendig ist, um Ihr Kind zu schützen,  

werden wir das für Sie zuständige Jugendamt darüber informieren. Dies gilt auch für den Fall, dass wir 

Kenntnis von einer Gefährdung Ihres Kindes erlangen, die ein sofortiges Handeln erfordert und eine 

Einbeziehung Ihrerseits nicht möglich ist, etwa weil hierdurch der wirksame Schutz Ihres Kindes in Frage 

gestellt wird. 

Das Gesetz erlaubt es uns, dass wir Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum, 

Informationen über die familiäre Situation und zur Kindeswohlgefährdung) an das Jugendamt weiterleiten (§ 

4 Absatz 3 KKG). Bevor wir das Jugendamt einbeziehen, werden wir Sie darüber informieren, es sei denn dies 

könnte den Schutz Ihres Kindes gefährden. 


